
Von: Meike Lukat <meike.lukat@live.de>  
Gesendet: Sonntag, 22. Mai 2022 08:13 
An: Buergermeisterin <Buergermeisterin@stadt-haan.de> 
 
Betreff: FOA 25.05.2022: Spielplatz Gymnasium - sofortige Umsetzung des 
Ratsbeschlusses - Vermüllung auf Spielplätzen auf dem Stadtgebiet u. Vorgehen der 
Ordnungsbehörde  
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Warnecke, 
 
für den Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten am 25.05.2022 bitte ich um Beantwortung 
nachfolgender Fragen 
zum Spielplatz Gymnasium und denen auf den Spielplätzen auf dem Stadtgebiet 
insgesamt. 
Daher wird hier auch das Kinderparlament & das Jugendparlament ins Cc gesetzt und die 
Lokalpresse der Stadt Haan, welche auch bereits die 
Diskussion zum Thema aus den letzten Sitzungen dieser Gremien erfahren hatte.  
 
In der letzten JUPA-Sitzung am 25.04.2022 hatte ich bereits in öffentlicher Sitzung auf die 
Beschlusslage des Rates der Stadt Haan aufmerksam gemacht, 
wie dies auch aus dem Protokoll nachlesbar ist. Bedauerlicher Weise war niemand vom 
Verwaltungsvorstand oder der Fachverwaltung in der Sitzung des JUPA. 
 
Das Kinderparlament hatte bereits mit Bannern auf Spielplätzen, so am Gymnasium sich für 
mehr Sauberkeit eingesetzt. 
Im JUPA wird in der Sitzung am 23.05. ein Antrag zur Öffnung des Kleinspielfelds auf dem 
Spielplatz Gymnasium besprochen werden. 
Die o.a. Bilder hatte ich am Samstag, den 21.05. um 09:40 Uhr gemacht, um die Situation 
auf dem Spielplatz Gymnasium zu dokumentieren. 
 
vorab zum Sachverhalt: 
Der Rat der Stadt Haan hatte am 21.02.2017 den Spielflächenleitplan-Haan 2025 
einstimmig beschlossen.  
Bereits auf der Fläche des Altbaus Gymnasium Adlerstraße befand sich ein ausgewiesener 
Spielplatz mit Kleinspielfeld und  
Basketballkorb. Dies ist auch im „Spielflächenausweis“ auf einem Bild erkennbar. Dies ist die 
einzige Spielfläche für Jugendliche 
in einem Areal vom Haaner Bachtal bis zum Hülsberger Busch.   
Spielflächenleitplan Haan 2025 / Gartenstadt Haan 
 
Auf u.a. WLH-Nachfrage zur Nutzung des Spielplatzes Gymnasium im SPUBA am 
30.11.2021 teilte die Verwaltung schriftlich mit: 
„..Eine öffentliche Nutzung des Kleinspielfeldes wäre BP-konform.  
Die Möglichkeit einer öffentlichen Nutzung war Grundlage zur Beauftragung des 
Schallgutachtens.  
Dem entsprechend wurde die Lage des Kleinspielfeldes im Schulgelände den 
schalltechnischen Anforderungen entsprechend vorgegeben..“ 
 
Für die WLH-Fraktion hatte ich im Rahmen der Folgesitzungen zum B-Plan mehrfach 
klargestellt, dass das Kleinspielfeld für alle 
Jugendlichen sofort zu öffnen ist, dies ein Teil des Spielplatzes ist. Die Verwaltung hatte 
schriftlich und mündlich in den Ausschüssen von 
SPUBA und HFA mitgeteilt, dass die gesamte Fläche vom Kleinspielfeld bis zur 
Boulderwand  der Spielplatz sei, welcher von allen Kindern & Jugendlichen genutzt werden 
darf.  

https://www.haan.de/Wirtschaft-Stadtentwicklung/Planen-Bauen/Stadtentwicklung/St%C3%A4dtebauliche-Konzepte-Projekte/Spielfl%C3%A4chenleitplan-Haan-2025/


 
Die Hinweise der Verwaltung, dass der neue Schulleiter des Gymansiums nicht 
möchte, dass das Kleinspielfeld geöffnet ist, hatten wir zur Kenntnis genommen. 
Der Wunsch des Schulleiters ist aber nicht bindend für die Verwaltung!  
Der Beschluss des Rates der Stadt Haan ist aber sehr wohl bindend für das 
Verwaltungshandeln und muss umgesetzt werden! 
 
Im letzten BSA am 18.05.2022 habe der Schulleiter des Gymnasiums dann dramatische 
Verhältnisse auf dem Schulhof geschildert, von Beschädigungen 
der Tischtennisplatte bis hin zur Vermüllung durch Trinkgelage. Er hätte geschildert, dass 
Jugendliche bereits beobachtet worden seien, 
dass diese über den abgeschlossenen Zaun geklettert seien, um das Spielfeld nutzen zu 
können. Er befürchtet Vandalismusschäden, wenn das 
Kleinspielfeld für die Allgemeinheit geöffnet wird. Er hätte sich im Ausschuss vehement 
gegen eine Öffnung des Kleinspielfeldes eingesetzt. 
 
Ganz persönlich gesprochen, finde ich es äußerst enttäuschend, dass ein Schulleiter 
hier nicht die Interessen aller Kinder & Jugendliche in Blick hat. 
 
Dass hier gem. dieser Schilderung sich Kinder & Jugendliche der Gefahr des Übersteigens 
des hohen Zauns aussetzen, um Spielen zu können,  
zeigt die dramatische Lage für die Kinder & Jugendlichen in Haan.  
 
Der Spielplatz des Gymnasiums wurde, wie mit den o.a. Bildern von Samstag, den 
21.05.2022, 09:30 Uhr dokumentiert, von Menschen genutzt  
zum Konsumieren von Getränken, Becher und eine Tüte lagen herum, ebenso eine im 
Sitzkreis zerbrochene Glasflasche, in der ursprünglich Alkohol war.  
Ein ähnliches Bild zeigt sich leider auf vielen Spielplätzen in Haan. 
 
Fazit: Es gibt keine rechtlichen und schallschutzrechtlichen Bedenken zur sofortigen Öffnung 
des Kleinspielfeldes auf dem Schulhof des Gymnasiums Adlerstraße. 
           Es gibt einen rechtlich bindenden Beschluss des Rates der Stadt Haan vom 
21.02.2017 zum „Spielflächenleitplan – Haan 2025“ in dem auch das Kleinspielfeld  
           auf dem Schulhof des Gymnasiums als Spielplatzfläche ausgewiesen ist. 
          Spätestens seit 11.2021 ist dieser Spielplatz Gymnasium durch Aufstellen des 
Schildes für alle auch als solcher sichtbar ausgewiesen. 
           Spielplätze in Haan werden entgegen der sichtbaren Beschilderung und 
ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Haan genutzt,  
           dort wird u.a. Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt und von einigen Menschen Alkohol 
konsumiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daher die Fragen an die Bürgermeisterin der Stadt, die gleichzeitig die Dezernentin für 
Ordnung & Sicherheit ist: 
 

1. Wann (Datumsangabe) setzen Sie den für Sie und die Verwaltung bindenden 
Beschluss des Rates der Stadt Haan zum Spielflächenleitplan um 
und öffnen das Kleinspielfeld auf dem Spielplatz Gymnasium zur 
Nutzungsmöglichkeit aller Kinder & Jugendlichen? 

 
2. Wie geht das Ordnungsamt gegen Vermüllung auf Spielplätzen insgesamt vor? In 

welchen Zeitintervallen, in welchen Zeiträumen finden dort 
Begehungen/Kontrollen durch den Außendienst des Ordnungsamts der Stadt Haan 
statt? Zu welchen Maßnahmen kam es bereits in diesem Jahr? 
 

3. Welche Hinweise hat die Stadt Haan vom Regionalbeauftragten der Polizei für Haan 
erhalten zu Einsatzmaßnahmen auf Haaner Spielplätzen 
im Zeitraum 01.01.2022 bis 22.05.2022? Gibt es dort Handlungsbedarf im Rahmen 
der Ordnungspartnerschaft? Wenn ja, wie sieht diese konkret aus? 
 

4. Welche Ausstattungsmerkmale müssen öffentlich nutzbare Kleinspielfelder 
ausweisen, um den bestmöglichen Schutz vor Vandalismus zu geben? Wurden die  
Erkenntnisse von anderen öffentlichen Kleinspielfeldern für das auf dem Spielplatz 
Gymnasium genutzt, z.B. aus Gruiten? 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

Meike Lukat 
-Fraktionsvorsitzende WLH- 
 

Fraktion Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan  
Geschäftsstelle: Berliner Str. 6, 42781 Haan 

Tel.: 02129/ 57 82 9 82 (AB) 
Vorsitzende Meike Lukat, Am Kauerbusch 12, 42781 Haan Tel: 02129/6649 

stellv. Vorsitzende Annegret Wahlers, Königstr.16, 42781 Haan, Tel: 02129/59464 

Geschäftsführerin WLH-Fraktion: Barbara Kamm, Am Kauerbusch 10, 
Tel.: 02129/7794 
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